
Wortlaut, in der Historie, in der Systematik oder im telos
vorfindbaren Grund Fälle aus dem Mordtatbestand exklu-
diert, die in jeder Hinsicht das Erfordernis der Höchststraf-
würdigkeit erfüllen. Das trifft auf Tötung mit gemeingefähr-
lichen Mitteln zu. Kaum ein Mordmerkmal ist so über jeden

Zweifel erhaben, wie dieses. Daher besteht kein Grund für
eine restriktive Definition. Diese erzeugt vielmehr eine
Schieflage, weil sie – wie gesehen – zur Ungleichbehandlung
von Fällen führt, deren Schweregrad unterschiedslos ihre
Qualifizierung und Ahndung als Mord rechtfertigt.
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Original-Examensklausur: „Gut gekleidet und brandgefährlich“

Diebstahl, Urkundenunterdrückung bei einer zusammengesetzten Urkunde, Brandstiftungs-
delikte, Aussagedelikte bei Anstiftung eines bösgläubigen Täters, den der Anstifter für gutgläu-
big hält, Beweisverwertung bei fehlerhafter Anordnung einer Durchsuchung durch die Staats-
anwaltschaft
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& SACHVERHALT

Aufgabe 1

Der 23-jährige Jurastudent J war wieder einmal knapp bei Kasse. Für ein bevorstehendes
Bewerbungsgespräch wollte er aber dennoch gut gekleidet sein. Er begab sich deshalb in die
Herrenabteilung der Kaufhausfiliale der K-AG in der Trierer Innenstadt, um sich dort
„kostenlos zu bedienen“. Nachdem er sich eine Weile umgesehen hatte, nahm er zwei Hosen,
zwei Herrenhemden und zwei Krawatten mit in eine Umkleidekabine. Dort entfernte er
jeweils an einer Krawatte, einem Hemd und einer Hose durch kräftiges Ziehen die Preisschil-
der aus laminierter Pappe, die das Logo der K-AG trugen, und die von der Verkäuferin V
mithilfe einer Etikettierpistole durch einen Heftfaden aus Plastik zuvor fest an den Waren
angebracht worden waren. Die von den Etiketten befreiten Kleidungsstücke zum Verkaufs-
preis von insgesamt 158,90 EUR stopfte er in seinen Rucksack. Die abgerissenen Etiketten
versteckte er unter dem Stuhl in der Umkleidekabine, welche er sodann mit seinem Rucksack
verließ. Die übrigen Kleidungsstücke legte er wieder in die Warenauslage zurück. Auf diese
Weise wollte er den Anschein erwecken, er hätte nichts Passendes gefunden. Daraufhin begab
er sich zum Ausgang des Kaufhauses und passierte den Kassenbereich, ohne die Kleidung zu
bezahlen. Während seines Aufenthalts in der Herrenabteilung war J allerdings – mit Aus-
nahme der Vorgänge in der Umkleidekabine – von V beobachtet worden, der J von Anfang an
verdächtig vorgekommen war. V erkannte, nachdem J die Umkleidekabine verlassen hatte,
durch einen Blick in die Kabine, dass J keine der zur Anprobe in die Umkleidekabine mit-
genommenen Waren zurückgelassen hatte. Die versteckten Etiketten konnte sie nicht sehen.
Durch weiteres Beobachten des J auf seinem Weg durchs Kaufhaus erkannte V, dass J nicht
alle Waren, die er zur Anprobe in die Umkleidekabine mitgenommen hatte, zurückgelegt oder
bezahlt hatte. Sie hielt J aber bewusst nicht vom Verlassen des Kaufhauses ab. Dass J auf diese
Weise mit der Kleidung ohne zu bezahlen davonkam, interessierte sie nicht weiter, da J ihr
persönlich unbekannt war. Sie gönnte aber ihrem stets unfreundlichen Abteilungsleiter und
ihrem Arbeitgeber aus Rache möglichst hohe Warenverluste, da sie schon seit langem mit
ihrem geringen Gehalt und ihren ungünstigen Arbeitszeiten unzufrieden war.

Der auf diese Weise davongekommene J hatte sich in letzter Zeit wiederholt über seinen
Versicherungsmakler M geärgert, der ihn aus seiner Sicht nach einem Verkehrsunfall schlecht
betreut und beraten hatte. Um ihm einen Denkzettel zu verpassen, begab er sich deshalb eines
Abends zum verlassenen Versicherungsbüro des M, das im Souterrain eines dem M gehören-
den, dreistöckigen Gebäudes in Trier-West liegt und über einen separaten Eingang von der

* Der Verfasser ist Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht,
Wirtschaftsstrafrecht und das Recht der Digitalisierung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die vorliegende
Klausur wurde im Frühjahrstermin 2019 in der ersten juristischen Prüfung in Rheinland-Pfalz gestellt. Die Durchschnittsnote lag
bei 5,42 Punkten.
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Straße aus verfügt. Im erhöhten Erdgeschoss sowie in den Obergeschossen befinden sich
Mietwohnungen, die über einen Eingang im Innenhof des Hauses auf der Rückseite des
Gebäudes zu erreichen sind. J griff durch ein im Büro des M gekipptes Fenster und löste die
am oberen Fensterrahmen angebrachte Verriegelungsschiene. Dadurch war es ihm möglich,
das Fenster weiter nach hinten zu kippen und den Griff der danebenliegenden Terrassentür
umzulegen. Durch die auf diese Weise geöffnete Tür verschaffte sich J sodann Zutritt zu den
Büroräumen des M und entwendete dort zwei neuwertige Laptops im Wert von insgesamt
1.000 EUR, um sie für sich zu behalten.

Um M noch mehr zu ärgern, vergoss er innerhalb des Versicherungsbüros anschließend
Benzin, das er mit einem Streichholz anzündete. Hierdurch kam es zu einer Explosion, deren
Druckwelle sich von den Büroräumen in die angrenzenden Räume des Souterrains sowie über
das gemeinsame Treppenhaus ausbreitete. Die Druckwelle erzeugte erhebliche Beschädigun-
gen in den Büroräumen, in denen Möbel und weitere Einrichtungsgegenstände Feuer fingen;
Wände und Böden fingen jedoch kein Feuer. Eine Gefahr für die in den darüberliegenden
Wohnungen schlafenden Mieter bestand, wie von J vorhergesehen, zu keiner Zeit. J wollte
auch keine anderen Menschen schädigen. Allerdings entstanden Schäden am Gebäude selbst.
Statik und Standsicherheit des Gebäudes waren dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. In den
Büroräumen des M entstanden Risse im Mauerwerk sowie erhebliche Verrußungen. Die
Renovierung der nach der Beseitigung der Rußspuren und der nach der Explosion nicht mehr
nutzbaren Büroräume dauerte insgesamt rund vierzehn Tage. In den Wohnungen entstanden
leichte Verrußungen, welche allerdings innerhalb weniger Stunden durch Reinigungsmaßnah-
men beseitigt werden konnten. Der Brand wurde durch die von Nachbarn herbeigerufene
Feuerwehr gelöscht.

Wegen der Geschehnisse im Zusammenhang mit dem Versicherungsbüro des M wurde J vor
der zuständigen Strafkammer des Landgerichts Trier angeklagt. Er befürchtete deshalb,
diesbezüglich auch verurteilt und bestraft zu werden. Aus diesem Grund bat er seinen Freund
F, der für die bevorstehende Hauptverhandlung als Zeuge geladen war, vor Gericht gegebe-
nenfalls auch unter Eid auszusagen, dass er mit ihm am Tatabend einen Kneipenbummel
gemacht habe. J ging bei dem Gespräch mit F davon aus, dass der stets zerstreute F tatsächlich
der Auffassung war, dass er mit J in der Tatnacht einen solchen Kneipenbummel gemacht
habe. In Wahrheit durchschaute F jedoch das Verhalten des J, denn er wusste genau, dass er
am fraglichen Abend nicht mit J ausgegangen war, weil er zu dieser Zeit ein Fußballspiel
seiner Lieblingsmannschaft in der UEFA Champions League alleine zu Hause am Fernseher
verfolgt hatte. Aus alter Freundschaft sagte F dies dem J aber nicht und erfüllte ihm den
Wunsch, in der Hauptverhandlung – wie gebeten – auszusagen. Nach seiner Aussage wurde F
vereidigt. J schwieg während der Hauptverhandlung. Nicht zuletzt auch infolge der entlas-
tenden Aussage des F wurde J schließlich freigesprochen.

Wie haben sich J, V und F nach dem StGB strafbar gemacht?

Bearbeitungshinweise: Erforderliche Strafanträge sind gestellt. Die §§ 123, 257, 258, 303–305 a, 308
und 310 StGB sind nicht zu prüfen.

Aufgabe 2

Im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen gegen J wird dieser auf der Grundlage eines
Haftbefehls des Amtsgerichts Trier in Untersuchungshaft genommen. Seine ehemalige Le-
bensgefährtin L setzt sich mit dem ermittelnden Kriminalkommissar K in Verbindung und
erklärt diesem, dass in der Wohnung des J noch ein Pappkarton mit den beiden bei M
entwendeten Laptops versteckt sei. Sie sei von dem Strafverteidiger des J gebeten worden,
den Pappkarton aus der Wohnung zu holen und diesem zu übergeben, da sie als einzige
Person einen weiteren Schlüssel zur Wohnung habe. Sie selbst wolle mit der Sache nichts zu
tun haben und weigere sich deshalb, die Wohnung zu betreten. Dies teilt K der zuständigen
Staatsanwältin S um 19:45 Uhr mit. Den bereits mit der Sache befassten Haftrichter kann S
um 20:00 Uhr telefonisch nicht erreichen und ruft daher den Bereitschaftsdienst des Amts-
gerichts Trier an. Der Bereitschaftsrichter weigert sich jedoch, ohne Vorlage der Akte zu
entscheiden. Die beim Haftrichter befindliche Akte ist für S nicht greifbar. Auch bemüht sie
sich nicht, die Akte an anderer Stelle, zB bei der Polizei, zu erhalten. Da sie den Verlust
wichtiger Beweismittel befürchtet, ordnet sie wegen Gefahr in Verzug selbst die Durch-
suchung der Wohnung des J an, bei der auch der Karton mit den beiden Laptops des M
aufgefunden wird. Der Inhalt des Kartons wird später von der Strafkammer zum Gegenstand
der Hauptverhandlung gemacht. Der Verteidiger hat der Verwertung dieser Beweismittel
nicht widersprochen und auch ansonsten keine Rüge nach § 238 II StPO erhoben.
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Ist die Verwertung des in der Wohnung des J aufgefundenen Pappkartons mit den beiden Laptops als
Beweismittel im Strafverfahren gegen J zulässig?

& LÖSUNG

AUFGABE 1

1. TATKOMPLEX: DAS GESCHEHEN IM KAUFHAUS

STRAFBARKEIT DES J

A. STRAFBARKEIT GEM. § 242 I STGB

J könnte sich durch das Einpacken der von ihm nicht bezahlten Krawatte, des Hemdes und
der Hose in seinen Rucksack wegen Diebstahls gem. § 242 I StGB strafbar gemacht haben.

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

Bei der Krawatte, dem Hemd und der Hose handelte es sich um bewegliche Gegenstände. Sie
standen im Eigentum der K-AG und waren damit für J fremd, sodass sie taugliche Diebstahls-
objekte darstellten.

Diese Kleidungsstücke müsste J weggenommen haben. Unter einer Wegnahme versteht man
den Bruch fremden Allein- oder Mitgewahrsams und die Begründung neuen, nicht notwendi-
gerweise tätereigenen Gewahrsams (BGH NJW 2018, 245; Wessels/Hillenkamp/Schuhr, Straf-
recht Besonderer Teil 2, 43. Aufl. 2020, Rn. 82; Zöller, Strafrecht Besonderer Teil I, 2. Aufl.
2015, Rn. 13). Gewahrsam meint dabei die tatsächliche Sachherrschaft eines Menschen über
eine Sache, die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragen und deren Reichweite nach
den Anschauungen des täglichen Lebens bestimmt wird (Lackner/Kühl/Kühl, StGB, 29. Aufl.
2018, StGB § 242 Rn. 8 ff.; zum sozial-normativen Gewahrsamsbegriff Wessels/Hillenkamp/
Schuhr StrafR BT 2, 43. Aufl. 2020, Rn. 82 f.). Auch in größeren Räumlichkeiten oder inner-
halb eines Besitztums, das nach der Verkehrsanschauung als (generell beherrschte) Gewahr-
samssphäre erkennbar ist, hat deshalb derjenige, dem die Sphäre zugerechnet wird, Gewahr-
sam an allen darin befindlichen Sachen (MüKoStGB/Schmitz, Münchener Kommentar zum
StGB, 4. Aufl. 2021, § 242 Rn. 72). Fraglich ist hier bereits, ob J fremden Gewahrsam an den
Kleidungsstücken gebrochen hat. Dazu müsste er die tatsächliche Sachherrschaft gegen oder
zumindest ohne den Willen des bisherigen Gewahrsamsinhabers aufgehoben haben.

An einem solchen Gewahrsamsbruch könnte es vorliegend bereits deshalb fehlen, weil J von
V beobachtet worden war. Insofern stellt sich die Frage, ob im Verhalten der V ein tat-
bestandsausschließendes Einverständnis zu erblicken ist. Das bloße Beobachten hindert den
Gewahrsamswechsel grundsätzlich nicht, da es sich beim Diebstahl nicht um eine heimliche
Tat handelt. Allerdings ging das Verhalten von V hier möglicherweise über eine reine
Beobachtung hinaus. Sie hielt J bewusst nicht vom Verlassen des Kaufhauses ab, weil sie
ihrem Abteilungsleiter und der K-AG als ihrem Arbeitgeber die Warenverluste aus Rache
gönnte. Ein wirksames tatbestandsausschließendes Einverständnis der V würde aber voraus-
setzen, dass sie zum Tatzeitpunkt überhaupt alleinige Inhaberin des Gewahrsams war. Be-
treiberin des Warenhauses ist die K-AG. Allerdings können juristische Personen naturgemäß
keinen tatsächlichen Gewahrsamswillen bilden und ausüben. Infolgedessen wird für sie der
Gewahrsam durch das zuständige Organ, die vertretungsberechtigte Person oder den zustän-
digen Angestellten ausgeübt. Vor diesem Hintergrund ist es fernliegend, dass V als Ver-
käuferin in Diensten der K-AG Alleingewahrsam an den Waren der Herrenabteilung in der
Trierer Filiale besaß (vgl. Wessels/Hillenkamp/Schuhr StrafR BT 2, 43. Aufl. 2020, Rn. 101).
Speziell bei größeren Warenhäusern kommt für Verkäuferinnen und Verkäufer regelmäßig
nur die Annahme von Mitgewahrsam (mit dem Filial- oder Abteilungsleiter) in Betracht, und
dies auch nur dann, wenn dem jeweiligen Angestellten von seinem Geschäfts- oder Dienst-
herren ein gewisses Maß an Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit zugestanden wird.
Insofern wird man auch im vorliegenden Fall allenfalls von Mitgewahrsam der V zusammen
mit dem Abteilungs- bzw. Filialleiter ausgehen können. Im Falle von Mitgewahrsam entfällt
die Wegnahme aber nur, wenn alle Gewahrsamsinhaber einverstanden sind (BGHSt 8, 273 =
NJW 1956, 232; Schönke/Schröder/Eser/Bosch, 30. Aufl. 2019, StGB § 242 Rn. 36). Diese
Voraussetzungen sind hier nicht gegeben, da erkennbar weder der Abteilungs- noch der
Filialleiter mit dem Warenverlust einverstanden waren. Damit war V allein nicht berechtigt,

Wegnahme

Gewahrsamsbruch
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